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„Vorabentscheidungsersuchen — Zulässigkeit — Zollrecht — Zollkontingent — 
Zollkodex — Art. 239 — Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 — Art. 308a, 308b 

und 905 — Verordnung (EG) Nr. 975/2003 — Thunfisch — Ausschöpfung des 
Kontingents — Eröffnungsdatum — Sonntag“
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Leitsätze des Urteils

1. Eigenmittel der Europäischen Union — Zollrechtliche Bestimmungen — Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr — Verwaltung der Zollkontingente
(Verordnung Nr. 2454/93 der Kommission in der durch die Verordnung Nr. 214/2007 geän-
derten Fassung, Art. 308a bis 308c)
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2. Eigenmittel der Europäischen Union — Zollrechtliche Bestimmungen — Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr — Verwaltung der Zollkontingente
(Verordnung Nr. 2454/93 der Kommission in der durch die Verordnung Nr. 214/2007 geän-
derten Fassung, Art. 308a bis 308c)

3. Eigenmittel der Europäischen Union  — Erstattung oder Erlass von Einfuhr- oder 
Ausfuhrabgaben — Befassung der nationalen Zollbehörden mit einem Erstattungsantrag
(Verordnung Nr. 2913/92 des Rates in der durch die Verordnung Nr. 1791/2006 geänder-
ten Fassung, Art. 239 Abs. 2; Verordnung Nr. 2454/93 der Kommission in der durch die 
Verordnung Nr. 214/2007 geänderten Fassung, Art. 899 und Art. 905 Abs. 1)

4. Eigenmittel der Europäischen Union  — Erstattung oder Erlass von Einfuhr- oder 
Ausfuhrabgaben  — Mit Art.  239 des Zollkodex der Gemeinschaften eingeführte 
Billigkeitsklausel
(Verordnung Nr. 2913/92 des Rates in der durch die Verordnung Nr. 1791/2006 geänderten 
Fassung, Art. 239)

1. Die Art.  308a bis  308c der Verordnung 
Nr.  2454/93 mit Durchführungsvor-
schriften zu der Verordnung Nr. 2913/92 
zur Festlegung des Zollkodex der Ge-
meinschaften in der Fassung der Ver-
ordnung Nr.  214/2007 sind dahin 
auszulegen, dass sie dem Erlass einer 
Entscheidung durch die Kommission 
nicht entgegenstehen, mit der ein Wirt-
schaftsteilnehmer aufgrund der Tatsache 
von einem Zollkontingent ausgeschlos-
sen wird, dass dieses Kontingent am Tag 
seiner Eröffnung, einem Sonntag, an dem 
die Zollstellen in dem Mitgliedstaat, in 
dem der betreffende Wirtschaftsteilneh-
mer seinen Sitz hat, geschlossen waren, 
vollständig ausgeschöpft war.

Insoweit ist die sonntägliche Schließung 
der Zollstellen in einem Mitgliedstaat 

der Kommission nicht zurechenbar und 
ist diese schon allein deshalb nicht ver-
pflichtet, einer unterschiedlichen Be-
handlung der in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Wirtschaftsteilnehmer 
abzuhelfen, die sich daraus ergibt, dass 
die Tage, an denen die Zollstellen in die-
sem Mitgliedstaat geöffnet sind, nicht 
mit denen in anderen Mitgliedstaaten 
übereinstimmen.

(vgl. Randnrn. 36-37, Tenor 1)

2. Die Art.  308a bis  308c der Verordnung 
Nr.  2454/93 mit Durchführungsvor-
schriften zu der Verordnung Nr. 2913/92 
zur Festlegung des Zollkodex der Ge-
meinschaften in der Fassung der Ver-
ordnung Nr.  214/2007 sind dahin 



I - 649

BOLTON ALIMENTARI

auszulegen, dass sie einen Mitgliedstaat 
nicht verpflichten, bei der Kommission 
die Aussetzung eines Zollkontingents 
zu beantragen, um eine gerechte und 
nicht diskriminierende Behandlung der 
Importeure zu gewährleisten, wenn die 
Öffnung dieses Zollkontingents auf einen 
Sonntag fällt, einen Tag, an dem die Zoll-
stellen in dem betreffenden Mitgliedstaat 
geschlossen sind, und wenn die Gefahr 
besteht, dass dieses Kontingent bereits 
am Tag seiner Eröffnung ausgeschöpft 
sein wird, da die Zollstellen in anderen 
Mitgliedstaaten sonntags geöffnet sind.

Eine solche Aussetzung wäre unzulässig, 
da sie zwangsläufig dazu führen wür-
de, dass die Eröffnung eines derartigen 
Kontingents in der gesamten Union von 
den in einem einzigen Mitgliedstaat be-
stehenden Besonderheiten abhängig ge-
macht würde.

(vgl. Randnrn. 41, 43, Tenor 2)

3. Die Zollbehörde eines Mitgliedstaats be-
sitzt in anderen als den in Art. 899 Abs. 1 
der Verordnung Nr. 2454/93 mit Durch-
führungsvorschriften zu der Verordnung 
Nr.  2913/92 zur Festlegung des Zollko-
dex der Gemeinschaften in der Fassung 
der Verordnung Nr. 214/2007 bezeichne-
ten Fällen die Zuständigkeit, selbst über 
den Antrag auf Erstattung nach Art. 239 
Abs. 2 der Verordnung Nr. 2913/92 in der 
Fassung der Verordnung Nr.  1791/2006 
zu entscheiden, wenn diese Behörde der 

Ansicht ist, dass der Kommission keine 
Unregelmäßigkeit vorgeworfen werden 
könne und dass der fragliche Antrag zu 
keinem der anderen in Art.  905 Abs.  1 
der Verordnung Nr.  2454/93 genannten 
Fälle gehört.

(vgl. Randnr. 47, Tenor 3)

4. Art. 239 der Verordnung Nr. 2913/92 zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemein-
schaften in der Fassung der Verordnung 
Nr. 1791/2006 ist dahin auszulegen, dass 
er den Fall erfassen kann, dass ein Impor-
teur der Union von einem Zollkontin-
gent, dessen Eröffnungsdatum auf einen 
Sonntag fällt, aufgrund der sonntägli-
chen Schließung der Zollstellen in dem 
Mitgliedstaat, in dem er niedergelassen 
ist, ausgeschlossen wird.

Da es den Importeuren, die in einem Mit-
gliedstaat niedergelassen sind, in dem die 
Zollstellen am Tag der Eröffnung eines 
Zollkontingents geschlossen sind, näm-
lich nicht möglich ist, die Annahme der 
Anmeldungen zum zollrechtlich freien 
Verkehr an demselben Tag zu erreichen 
wie die in anderen Mitgliedstaaten nie-
dergelassenen Wirtschaftsteilnehmer, 
entspricht es der Billigkeit, dieser nach-
teiligen Situation durch die Anwendung 
von Art. 239 des Zollkodex der Gemein-
schaften abzuhelfen.
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Was die Voraussetzungen für die An-
wendung des genannten Art. 239 betrifft, 
können Einfuhrzölle gemäß Abs. 1 dieser 
Vorschrift in Verbindung mit Art.  899 
Abs.  2 Unterabs. 1 der Verordnung 
Nr.  2454/93 mit Durchführungsvor-
schriften zu der Verordnung Nr. 2913/92 
erstattet werden, wenn es sich um beson-
dere Fälle handelt, die sich aus Umstän-
den ergeben, die nicht auf betrügerische 
Absicht oder offensichtliche Fahrlässig-
keit des Beteiligten zurückzuführen sind. 

Ein solcher besonderer Fall setzt voraus, 
dass sich der Antragsteller im Vergleich 
zu anderen Wirtschaftsteilnehmern, die 
die gleiche Tätigkeit ausüben, in einer 
außergewöhnlichen Lage befindet.

(vgl. Randnrn. 55, 58-60, 64, Tenor 4)
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